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Marktgemeinde Pölfing-Brunn

Verfasser:

TEILBEBAUUNGSPLAN
INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK

PÖLFING-BRUNN

1. ÄNDERUNG

Gemäß § 40 Abs. 6 Z. 1 Stmk. ROG 2010
i.d.g.F.LGBI NR. 49/2010
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Teilbebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" ^> ^

1. Änderung \ö,

v\sche/) /2? Ss<^ ^
^ ^

d
^
®~
:>^^. ^^ 103

GZ: .kio^.'k>.u. Pölfing-Brunn, am .fi^;.<^.s.-...........2011

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölfing-Brunn hat in seiner Sitzung am 05.05.2011
folgende

VERORDNUNG
beschlossen:

Aufgrund des § 40 Abs. 6 Z.1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes (StROG - 2010)
werden einzelne Bestimmungen des Teilbebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark Pöl-
fing-Brunn" abgeändert.

§1
Planunterlagen / Geltungsbereich

Die in der Anlage angeschlossene zeichnerische Darstellung - verfasst von DI Gerhard Vit-
tinghoffvom 04.05.2011 mit der GZ: 19/11 - mit der Darstellung des „Ist-Standes", basierend
auf dem rechtswirksamen Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" (ver-
fasst von Architekt DI Frei vom 13.08.2000 mit der PlanNr. B001) und des „Soll-Standes",
basierend auf der Plangrundlage „Naturaufnahme" (verfasst von Ingenieurkonsulent für Ver-
messungswesen DI Prattes mit der GZ: 2072) bildet einen integrierten Bestandteil dieser
Verordnung.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Teilbebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark
Pölfing-Brunn" ist in der angeschlossenen zeichnerischen Darstellung gesondert: dargestellt.

§2
Gegenstand der 1. Änderung des Teilbebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark

Pölfing-Brunn"

Der rechtswirksame Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" bestehend
aus dem Wortlaut sowie dem Planwerk zum Bebauungsplan ändert sich wie folgt:

AnderungsDunktA

Die in der planlichen Darstellung zum Bebauungsplan festgelegte Erschließungsstraße und
die damit verbundene Baugrenzlinie entfallen. In diesem Zusammenhang wird der bebaubare
Bereich entlang des Grundstückes Nr. 562/1 neu abgegrenzt.

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Marktgemeinde Pölfing-Brunn
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Änderungspunkt B
Wie in der planlichen Darstellung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes erkennbar, wird die
geplante Erschießungsstraße neu festgelegt. Der bebaubare Bereich des Bauplatzes 3, der
durch die Baugrenzlinie definiert wird, wird entlang der Grundstücksgrenze des Grundstückes
562/1 neu festgelegt.

ÄnderunflspunktC

Aufbauend auf die 12. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 und dem aktuellen
Raumordnungsgesetz wird die Baulandfestlegung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
dem aktuellen Stand angepasst.

Änderungspunkt D

Die im Wortlaut zum Bebauungsplan festgelegten Bestimmungen zur Gestaltung der Bau-
körper § 11 Abs. 3 bis 5 entfallen zur Gänze.

ÄnderungspunME

Die Bestimmungen § 15 Abs. 2 bis 4, die die Gestaltung der Parkplätze regeln werden auf-
gehoben.

§ 3 Rechtswirksamkeit

Die Rechtswirksamkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes beginnt mit dem auf den Ab-
lauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag.
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Diese Urkunde - 1. Änderung des Teilbebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-
Brunn" -wurde am 04.05.2011 unter der GZ: 19/11 ausgefertigt.
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Marktgemeinde
Pölfing - Brunn

Bebauungsplan
"Industrie und Gewerbepark"

1. Änderung

IST - STAND

Planzeichenerklämng:

r——i Grundgrenze und Planungsgebiet
— — Baugrenzlinie

Geschosshöhentrennlinie
Bestehende Gebäude

II innere Erschliessung
II Landesstrasse L 668

A) Änderungspunkte

DARSTELLUNG DES BESTANDES

Gebäudegrundriss

Kataster

G Gemeindestraße

PLANGRUNDLAGE:

PÖLFING-BRUNN

Bebauungsplan
zeichnerische Darstellung
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Marktgemeinde
Pölfing - Brunn

Bebauungsplan
"Industrie- und Gewerbepark"

1. Änderung

SOLL-STAND

LEGENDE

GELTUNGSBEREICH

Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches der Änderung

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

Baugrenzlinie

I—l Parkplätze

1/1 Industrie- und Gewerbegebiet

A^ Änderungspunkte siehe Wortlaut

Geschosshöhen (Trennlinie)

DARSTELLUNG DES BESTANDES

Q Gebäudegrundriss
Kataster

öffentliches Gut
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PLANGRUNDLAGE:

Naturaufnahme:

DI Josepf C. Prattes, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen

GZ: 2072

PLANVERFASSER DER PLANÄNDERUNG

DI GERHARD VITTINGHOFF
STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

ING. KONSULENT FÜR
RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG
8010 GRAZ; MÜNZGRABENSTRASSE 4/1

TEL.: 0316/81 9442, FAX.: 81 94 92

STAND: 04.05.2011 GZ: 19/11
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Marktgemeinde Pölfing-Brunn
Teilbebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" -1. Änderung

1.

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Umfang der 1. Änderung des Teilbebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark
Pölfing-Brunn"

Die 1. Änderung des Teilbebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" be-
steht aus den folgenden Unterlagen:

Wortlaut zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark
Pölfing-Brunn"
Zeichnerische Darstellung mit der Darstellung des „Ist-Standes" basierend auf
dem rechtswirksamen Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-
Brunn" verfasst von Architekt DI Frei vom 13.08.2000 mit der PlanNr. B001 und

des „Soll-Standes" basierend auf der Plangrundlage „Naturaufnahme" verfasst
von Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen DI Prattes mit der GZ: 2072.
Erläuterungsbericht
Gegenüberstellung der Änderungen -Anhang 1

2. Planungsgrundlagen

Rechtliche Grundlagen

Der seit 25.10.2000 auf Grundlage des Steiermärkischen Raumordnungsgesetz 1974
rechtswirksame Bebauungsplan „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" sieht für das
verfahrensgegenständliche Gebiet die Errichtung eines kleinstrukturierten Gewerbeparks vor.

Der Standort des Planungsgebietes befindet sich im Bereich der Bahn und zeichnet sich
durch die direkte Lage an der L-668 aus. Die äußere Erschließung wird über eine zentrale
Ein- und Ausfahrt bewerkstelligt, welche das bestehende öffentliche Gut im Bereich des Ge-
werbeparks an die im Osten verlaufende Landesstraße anbindet. Das Planungsareal ist vor
allem für eine Ansiedlung von Kleingewerbebetrieben konzipiert und entsprechend diesen
Ansprüchen gestaltet. Dazu wurde das Planungsareal in 5 Bauplätze geteilt, die über das
parallel zur Landesstraße verlaufende öffentliche Gut und in weiterer Folge über Stichstraßen
erschlossen sind. Die bestehende verkehrliche Erschließung des Bebauungsplanes ermög-
licht durch einen zukünftigen Ausbau der bestehenden Stichstraßen sowie die Errichtung
einer Ringstraße eine Anbindung des im Westen an den Gewerbepark angrenzenden Grund-
Stückes N r. 917.

Die Festlegungen des vorliegenden Bebauungsplanes zielen sowohl auf eine möglichst um-
weit- und landschaftsverträgliche als auch auf eine wirtschaftliche und flexible Bebauung ab.
So können die Bauplätze entsprechend den individuellen Ansprüchen und je nach Platzbe-
darf der einzelnen Kleingewerbebetriebe unterteilt und bebaut werden. Dabei sind die Gestal-
tung des Grundrisses, die Bebauungsweise (sowohl gekuppelt als auch freistehend) und die
Höhenentwicklung - in Anpassung an die topographischen Gegebenheiten zwischen ein- bis
dreigeschossigen Gebäuden - frei wählbar. Insbesondere wird auch bei der Gestaltung der
Freiräume auf den Erhalt ausreichender Grünflächen und Bepflanzungen sowie einen gerin-
gen Versiegelungsgrad besonderes Augenmerk gelegt.
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Das bestehende öffentliche Gut zwischen den Bauplätzen 2 und 3 wird im Zuge der 12. Än-
derung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 ebenfalls als Industriegebiet 1 festgelegt. Damit
werden für diesen Bereich die Grundlagen für eine Nutzung als Bauland geschaffen.

Im Zuge der Verordnungsüberprüfung im Jahr 2000 wurden einzelne Bestimmungen des
Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn" aufgehoben. Diese sind:

§ 11 Abs. 6 (Gestaltung der Baukörper) sowie § 16 Abs. 1 (Werbeeinrichtungen).
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3. Begründung für die Änderung des Bebauungsplanes

Zu den einzelnen Änderungspunkten die nach Themen zusammengefasst wurden, werden
folgende zusätzliche Erklärungen abgegeben:

Zu den Änderungspunkten A und B

Wie oben angeführt ist das Planungsareal des gegenständlichen Bebauungsplanes für eine
Nutzung als Gewerbezentrum für Kleingewerbebetriebe vorgesehen und entsprechend die-
sen Erfordernissen konzipiert. Mittlerweile wird der überwiegende Teil des Industrie- und Ge-
werbeparks Pölfing-Brunn von einem Beruflichen und Sozialen Kompetenzzentrum mit Lehr-
werkstätte genutzt. Daraus resultieren geänderte Planungsvoraussetzungen, da sich die Nut-
zungsanforderungen sowie Ansprüche an den Gewerbepark und folglich an das Gestal-
tungskonzept geändert haben.

Entsprechend den Intentionen des rechtswirksamen Bebauungsplanes ist es zur Aufrechter-
haltung einer flexiblen Gestaltung der einzelnen Betriebsareale notwendig, entlang der
Grundstücksgrenze der Grundstücke Nr. 562/2 und 562/3 eine Stichstraße zu errichten so-
wie den bebaubaren Bereich abzuändern. Durch diese Umgestaltung wird bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt auf eine mögliche Erweiterung des Industrie- und Gewerbeparks Rücksicht
genommen und für eine wirtschaftliche innere Erschließung mittels Ringstraßenführung vor-
ausgeplant.

Mit dieser Änderung werden die grundlegenden Intentionen des vorliegenden Bebauungs-
planes im Hinblick auf die Abstimmung an spezielle Ansprüche der verschiedenen Betriebe
weitergeführt und durch geringfügige Abänderungen zeitgemäß angepasst. Dazu bleiben die
individuell optimierbaren, gestalterischen Vorgaben wie Höhenentwicklung und Grundrissbil-
dung der Gebäude sowie Bebauungsform insbesondere im Hinblick auf eine größtmögliche
Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit unverändert.

Zu dem Änderungspunkt C

Das rechtswirksame Steiermärkische Raumordnungsgesetz 2010 (StROG 2010) bedingt die
im Rahmen der 12. Änderung des Flächenwidmungsplanes durchgeführte Anpassung an die
aktuelle Rechtslage. Diese Anpassung bezieht sich auch das gesamte Gebiet des Bebau-
ungsplanes „Industrie- und Gewerbepark Pölfing-Brunn".
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Zu dem Ajiderungspunkt^

Die Bestimmungen des § 11 Abs. 3 bis 5 legen zur Gewährleistung eines einheitlichen Er-
scheinungsbildes der Gesamtanlage fest, dass jede Fassade eines Baukörpers homogen
aus einem Material herzustellen ist. Mit dieser Festlegung wird jedoch einerseits eine zeitge-
nössische und abwechslungsreiche Fassadengestaltung und andererseits eine dem land-
schaftlichen Umfeld angepasste Gestaltung stark eingeschränkt. Von der Festlegung einer
homogenen Fassade wird Abstand genommen, da vor allem durch die Verwendung unter-
schiedlicher, regionaler Baustoffe wie etwa Holz entsprechende Effekte für eine bessere Ein-
bindung der Gebäude in die umgebende Landschaft erzielt werden können.

Zu dem Änderungspunkt E

In § 15 Abs. 3 bis 4 des verfahrensgegenständlichen Bebauungsplanes wird das Ziel der
Oberflächenentwässerung durch die Verwendung eindeutig bestimmter Oberflächenmateria-
len wie Rasengittersteine oder im Sandbett verlegte Betonplatten beschränkt. Ziel der Ände-
rung des Bebauungsplanes ist es, weitere Lösungen zur Regelung der Oberflächenentwäs-
serung zu ermöglichen.

Mittlerweile wurde von der Steiermärkischen Landesregierung ein Leitfaden, der konkrete
„Lösungsansätze zur Oberflächenentwässerung" (November 2008) definiert, entwickelt. Die-
se Lösungsansätze, wie dargelegt im oben angeführten Leitfaden, beschränken sich nicht
nur auf die Verwendung von Rasengittersteinen. Je nach Größe der versiegelten Fläche
können im Bauverfahren entsprechende Maßnahmen getroffen werden, die eine dem Stand
der Technik entsprechende Oberflächenentwässerung gewährleisten.

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Marktgemeinde Pölfing-Brunn

0
0

o
!'Q



1
1 8

Anhang 1: Gegenüberstellung der Änderungen

Bebauungsplan

1
Industrie und Gewerbepark

Pölfing-Brunn

-]

A VERORDNUNG

]
]
]
]

Gemäß §§ 27 und 28 in Verbindung mit §§ 29 des Steiermarklsohen
Raumordnungsgesetzes 1974, LQB. Nr. 127 IdlF. LGBI. Nr. 59/1995

§1

PLANGRUNDLAQEN

1) Der vorliegende Bebauungsplan ist auf der KQtesterQrundlage des
Vermessungspleines des Dipl, Ing. Dteter Irrgang, Kadagasse 17,8430
Leibnitz, vwn 10.03.1989. GZ.; 134^99 ausgearbeitet

2) Das behandelte QrundsWiok Nr.: 562/1 befindet sich In der Katastral-
gemeinde Brunn, KQ Nr.: 61108

3) Der Fläohenwidrrungsplan 3.01, QRB vom 30.09.1996 und 24.03.1997,
idlF. QRB vom 07.04.1999, stellt die Grundlage für die
Baulandausweisung Im Ptanungsgebiet dar.

§2

GELTUNGSBEREICH

1) Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erstreckt dch auf das In fünf
Bauplätz^i unterteilte Grundstück Nr.: 562/1 . DerzeilfQe Ausweisung lt.
Fläohenwldmungsplan: Aufschließungsgebiet für Industrie und
Gewerbogebiet 1, L {J1 ).

§3

VERKEHRSERSGHLIESSUNQ
.-• •'

1) Das PlanunosgeKet wird von der Landesstraße L 668 erschlossen, welchi
von der Landesstrasae L 605 nach Süden abzweigt und die Sahnllnie
Uebcx^i - Wies mittels Bahrtübergang kreuzt.
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2} Es fet für das Planungsgebiet Grundstück Nr.: 062/1 eine Ein- und Ausfahrt
von der Lsndesstrasse L 668 zulässig. Hier beträgt die Breite des Ein- und
Ausfahrtstriohters 28,0 m, Jene der Ein- und Ausfahrtsstraße 8,00 m.

3) Die interne Ersohlle&jng der Im Verordnungsplan deu'g^stelften Bauplätze
1-5 am Qrundslück Nr, QG2/'\ hat ent^ireohend der Darstellung im
Verordnungsplan zu erfolgen. Es Ist vorg^ehen, diese inteme
ErsoMleßun^straß® In das öffentlichQ Qut zu übernehmen.

]
]
1

-I

J

]
]
]

j

]

§4

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN

1) Das Nanungsgebiet {Get, Nr, 562/1) wird in insgesamt fünf Bauplätze
unterteitt, welche durch Baugrenzlinien und durch Orundstücksgrenzen
festgelegt and.

2) Die im Fläohenwidmjngaplan 3.01 , GRB vom 30.09,1 996 und 24.03.1997,
ictIF. GRBvom 07.04.1899, festgelegte hochstzulässige Babauungsdiohte
von 1,0 wird nicht eingeschränkt und darf voll ausgeschöpft werden.

3) Der maximale Bebauungsgrad wir mit 0,4 festgelegt.

4)

1}

2)

3)

4)

9
9

Dis BauwerRe dürfen freistehend (otfen© BebauunQ - §4, Z.17. lit a, Stmk,
BauG 1995) oder an zwei Grundgrenzsn mit anderen Bauten gekuppelt
errichtet werden (gekuppelte Bebauung - §4, Z.17. tit b, Stnrt<. BauQ 1995).

,1

§5

BAUGRENZLINIEN ~ ABSTÄNDE

Der Abstand der Baugrenzlinle auf den Bauplätzen 4 und 5 hat von der
wesülchen Qrundstüoksgrenze der Landeestraßo L'668 entsp-eohend der
Darstdlung Im Bebauungsplan 2,00 m zu betragen.

Für Gebäude - und sonstige Qrenzabstäncte auf dem PIänungsareal gelten
die Bestlmrwngen des §13 des Stelermätklschen Baugesetzes 1995,
CMe im Bebauungs|Jlan dargestNiten Baugrwizlinlen sind elnzuhalten.
Die Errichtung von Autoabstellttäohen außerhalb und innerhedb der
Baugrenztlnten sind zulässig (siehe SeÜauungsbeispiele, Planbeilage g)<y7{yd^'*--
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§6

GRUNDSTÜCKSQRÖSSEN

1) Db Eintelting des PSanungsgebietes (Grundstück Nr- 562/1 )i9t durch d»
Zu- und Ausfahrt zur und von der Landesstraße L 668, durGh die f'nneTen
Erschließungen und den Grundstucksgrerzen fes.tgetegt. So entatehen
insgesamt fünf Bauplätze, welche Baupl.atzftächeri von 1,098,2<3 me
(EaupSate 1), 1.780.80 rW (Bauplat? 2), 1.094,10 m2 (e^yp'.attz 3), 456.SO rn2
(E-aupriatz 4) u. 811 ,SO mz (BauplatE 5} aufweisen, Die inrtaren
Ers^'i'ieBunQef» 8ind enteprecherd der Darateltung im Verorcinungsplan
(Ftanbeilage 2) vwzunehmen, jedoch sind geringfügige Abweichungen im
Zuge der Vermessung zulgss>9.

2) D© Bauplätze 1 - 5 dyrlen je nach Platzbedarf der ^lAünftigen Betnebe und
Lhtemehnxingen beliebig unterteslt weTden

§7

GEQÄUDEHÖHEN UND GESCHOSSAN2AHL

1) Für sämtliche neuemchtete Hallen auf ctern Planungsgreai sirid
Gebäudehöhen ©.nteprechend § 4, Z.30." Stnrt< BauQ 1095 bis nnax,7,0 m
zJäsag.

2) Für sämttiche ne<>jerrichteten Wchnungen, Verweiltungs' unet Geschäfls"
gebäude. die (ur die Aufreohterhattung der Etetriebe und Anlagen «m
Inditstrie- und Qewebegebiet l e'lordertich sind, sind 3 Geschc^-se mit
Gebäüdehötien entsprechend § 4, Z.30.- Strr*;, BauG 1995 bis maxinal
12,0 m zulässig.

3} Elnzelubepschreityngen der unter Absatz 1 -2 (estgeleQten Getoäuidehöhen
sind aus lechnischen Qründen, wie AuteUQQ- und Lüftungsautoauten,
Kamine ur»d Antemen, zulässig,

4) Oberschreitixigen der urter Absatz 1 -2 realgeiegton Gebaudehähen au
We'bezwecken WT^. fCir Firmertogos sind nicht zulassiQ.

5) Die im Etebauungsptan darQQ'stBliten Qeschossanzahlwi dürfen nictlt
überschritten werden.

0
0

i

a

r.o

1
1
1
-J
-J
,J

§8

MÜLL

1) Für die Samrrtung von Müti muss ein eigener Mülti^^mmelplaK errietet
werden, der durch geeignete bauliche Maßnahmen so yestaltet wer
muss, dass Nachbaryundstücke Airoh Lärm und Gecuctisentwickli
nctit bölästigt wereten.

5

s^sa^Wä- ^^Kr' ^^ na •>&3 iff

-s •< «l
"s<^^ s

^
m
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§&

WIRTSCHAFTS - UND LAGERFLACI tt:N IM FREIEN

1) Särptltehe Wirtschafts- und Lagerflacl^en tm Freien sind so zu p'yztQren und
zu ••je&talten, dass eine optisctw Beönträchügung der Qesamtanlage unc
der Lancäsctiafl weitestgettend vem-iiaden wird

2) Zur optisonen AbGCliirmung können JP entsprecherxte' l lötio diohtf1 Hecx.sn
oder Strauchgaippen gepflanzt unct erhaiten oder Hofzbretter^aune
hergestellt werden.

§10

EINFRIEDUNGEN

1) Als: Eintnedutiyen Können bewachs<3HO MascJnendrah'-zauno odor
Gretterzäjno mit vertiKaier Vorbrettetur'g 2Ur Veni'/encung kommen.

§11

GESTALTUNG DER BAUKÖHPER

1) CTe Gl'ederung unc» GestnKurig d©r Gcöäude hat ante' besonderer
Ri.cksichtnahme a^ die u'l'iclXi'n Gegebenheten unc dem landsGhuhiichen
Gesamterscheinungsbild und die BeziehUtig zw Umv'/eit zu erfosgon.
Ebenso ist auf äie Wirtschaltlsüikeit bei der Ernct-itung, trn Betrieb und vor
aliem boi der Ert-tätturig öer BaiAverKe größte Rüoksicht zu nehmen.

2) AL< e<ne sinnvol'o Reiaüon zwischen AtifsdhtieHurtQsfläctien und Nutzdactien
«st bei den Grund'ssslöQunQen zu achten. Die Gr»jndhssgf?stalturiQ der
Beukorpftr sol! rr'oglichst sciilicMt uriJ langsrechteckic Kein Iri den
U.'wissen stark gegliederte Grundnsse sind nici-il geslanot.

3) Der Olasanteil cie» Fassade üart 30}) der Fassadenfleche riicht itoersteigen

4)

5)

6)

GroSflachige Stahl- Glasfassaden sind n<c.ht gestattet

Urr-i das einheitliche Ers<;heinun^s.biid der GesarntaMlaüe zu gewahrleistefi
m^ss jede Fassade eines Baukör^rs horrsogen aus einem Material
hergeste'lt wenden

Für dw» (artUifdTe Ciewl-alti.KTg •^ef t-tiaittden tat etfY Fafbkorvept lufdas
geeamte-AFeai-aüQZUQfberten. /'^'"<"j

if ^̂
tl,^-
"•:. ^'

•^^

ü
Cf)

^

A»

Zu S 11 - AnderunasDunkt D des Wortlautes zur 1. Änderuna
Die im Wortlaut zum Bebauungsplan festgelegten Bestimmungen zur Gestal-
tung der Baukörper § 11 Abs. 3 bis 5 entfallen zur Gänze.

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Marktgemeinde Pölfing-Brunn
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§12

MMERIALIEN

Hireichffidi der KlimBverhättnisse in Pätfing- Brunn ist auf die Auswahl cer
Baumaterialien ind dem Verheiltnis Fensterflächen zu Außenwand Bedacht
zu lehmen.

2) Die verwendeten Baumat€OTE»lien snd unter BedachtnahtTie d@r
Vt/leden/erwendbarkeit und Unrw/etverträgliohReit auszuwQhten.

3) Be jedem Bauvorhaben i3t für die tiauptsatfiteh verwendetm Matertalien
derNeKtlweis dor Umwelft^räglict-ikeit Lnd Okobiianz zu erbringen.

§13

DACHFORMEN- UND MATERIALIEN

1) Sämffiche neuerrichteten Halien und samtfiche Büro und Verwalturtgs-
^"öäude mit 3 Geschossen auf dem Planungsgefcilet BJncl rrit Flachdäctiern
oder rrtt geneigten Däci-iefVi bis zu einer max Dachrieigung von 45" zu
vereehen.

2} Sm-iSliche Dachflächen sind mit einem DecHungamaterial an hellgrauer
Fa-be zu decken. Mehrfafbige Dächer sind rriäit zulässig.

3) Werbeaufsc»iriften im Deckyngsmaterial oder Werbeaufbausen auf dein
Dach ssind unzulässi-g,

"ö

^

§ 14

f=REIFLÄCMEN UND BEGRÜNUNG

1) Errtstehende Freiflächen auf den «nzelnen Firmenarealen der Bauplätze
1-5 sind zu bec^rünen. Asphaltierte und betonierte Flächen sind hier auf
das unbedingt notwendige Ausr'riaß zu bosGhränken,

2) Entlang der pgdicäien GrLndgren^$ and Baumreihon ZU pdanzen und
fo-twährend zu ertialten. Bei etwagen Verlust von Bäumen rriüssen
Etsa&pflanzungsn in Ausmaß und Größe der toetroffenen Bäume
vcrQ^rromrTten werden.

3) Außeftiaib der befeBtigten Fläche^ sind reict-iliühe BaLm- und Strauch-
bepflanzungen vo<rzunehmen und fortwährend zu erhalter». Zuminctest aber
lsi »e Belrleb ein großstärTvniger Laubbaum zu pflanzen und fortwähre^^
erhalten.

y

6

<^

y
ŝ
^Sa,

sg ^
y<c ^1..

^^^i<2^ ^
^ fiu.^
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4) Das Pflanzen von Ihujen und ähniiohen nicht crtsublichon S1rHUC^'erf^ uiid
Bäumen ist unzdäGsig. Raser iflact-edi ohno gegl'ederte E)aurTX>Hanzungan
sind nicht gestattet Bauciie tTiüss^yi als ObslbauT>e und/'oder Laubbau ne
ge^>ftanzt werden,

5) Das natürliche (jelnnde ist woitestgettend zu erhalten.

§15

PARKPLÄTZE

1) GruncicäteliC*i sollen Parkptat/e smT^er in Gruppen zuje 3 - 5 PKW
angeordnet und die einzelnefi Gruppon mit Bau'np'sarizuiQen unterbro-tien
we'den.

2) Solen Parkpla-ze ü&erdactit vi»©rdon. so ist dies nur «n Form von
bewaohoenen Hot-i'pergolen oder Ftugdäc^iem zjtläGsig. Flugdächer dürfen
nur in Hol'' bis zu e1ner durutigehe-idon Lange von rTiax 10.0-0 rr> errichlet
weden und rrüssen voc'ein ander mind 5,00 rn Abstand haben

3) D!R Belesigung der Parkpiätze hat mit Rasenqifie-TKleineti oder naMrgnuen
Be:onp<atten inr's Sandbett verlegt yu ertoiger-i, we-chc mit e<ner ofterieri
Grasfuge von ea. 2,00 cm zu vertegen sind

4) Staplerbftfrshrtoare Oefostigungen sirict ais g&bürstotc Betcnftäo^ien
her^ustelleifi unä sind auf das übyo'ute Mind»?strrQß 7x1 reduxieren.

<ö
ü)

Zu § 15 - Änderunqspunkt E des Wortlautes zur 1. Änderung
Die Bestimmungen § 15 Abs. 2 bis 4, die die Gestaltung der Parkplätze regeln
werden aufgehoben.

D

§16

WERBEElNal(OHTUNQEN

Eo iot ein oinhcitliohcio Worbo -und Be©5Ntetet:ur»ga(<50>"izept4ür-de&-@aicee
PtantnQsarea! auazfciaf-beiten welehea für olSe ((ünftigen BcSFtebe-vef'tefffiffiefi
^e-Wefbe-wiä ArtKiindcgunsaeinriohlLjngcn fcotlc'^,

a

^

1)

-]
1
l

§17

INKRAFTTRETEN

Der Bebauungsplan (Vercrdnungsplan und WDrtiaut) tritt mit dem auf Oen
MD\auS der Kundmaöhungsfrist tolgendsn Jag in Kraft. . ^~.'^Z'°"*S.

If'^-

'ss'^.

01 c.
!'.

[^ ^"^
\-*-'-%
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